


Zu den Verschmutzungen: 
Der Sicherheitsdienst des Betreibers, aber auch der Ordnungsdienst der Verwaltung hat diese 
Verschmutzung nicht verhindert. 

Wir mussten uns in Eigeninitiative vor solchen rücksichtslosen Personen schützen, indem wir 
unbefugte Personen von den Grundstücken verwiesen haben. 

Wir möchten Sie an dieser Stelle davon in Kenntnis setzen, dass auch Bürgerinnen und Bürger 
umliegender Strassen diese Beschwerde unterstützen. 

Uns stellt sich nun die Frage: Was ist, wenn man sich an die ,,Ordnungsbehördliche Verordnung über 
die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Übach-Palenberg" 
nicht hält? 

Wir fänden es beschämend für Rat und Verwaltung, wenn jeder im Stadtgebiet machen kann was er 
will. Diese offensichtlichen Verstöße müssen geahndet werden! 

Parkplatzsituation: 
Als Anwohner beschweren wir uns über das rücksichtslose Parken der Besucher des Zeltes. 
Da die Verwaltung dem Betreiber erlaubte, das Zelt schon einige Tage vorher aufzubauen, kam es 
zur Beeinträchtigung der Parksituation. Wenn man Glück hatte, fand man in einer Nebenstrasse 
einen Parkplatz. 

Fettdonnerstag,BI .01.2008: 
Es war zu beobachten, dass mehrere Jugendliche am Rathausplatz stark alkoholisiert waren. 
Anliegende Geschäftsleute hatten Angst, dass die Schaufenster zu Bruch gehen könnten. 
Auch hier waren die Anwohner einer Situation ausgesetzt, die so nicht in Ordnung ist. 

Zur Anregung möchten wir folgenden Vorschlag machen: 
Die Verwaltung sollte prüfen, wo im Stadtgebiet Übach-Paienberg die Möglichkeit besteht, 
nachfolgende Veranstaltungen anderswo durchzuführen, ohne Anwohner in Mitleidenschaft zu 
ziehen. 

Uns ist bewusst, dass es in der Stadtmitte lauter zugeht und mehr los ist. Aber alles hat seine 
Grenzen und die wurden unserer Meinung nach diesmal überschritten. 
Hätte es schon vorher Verstöße in dem Maße gegeben, würden einige Familien sicher nicht seit 
Jahrzehnten am Rathausplatz wohnen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Wir bitten Sie, dieses Schreiben allen im Rat vertretenen Parteien und politischen 
Gruppierungen zukommen zu lassen. 
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